
REPUBLIK ÖSTERREICH 
13UNDESMINISTERfUM FüR JUSTIZ 

70 3.001!16-IIZ/77 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationall'ates 

Parlament 
L011..._ YJ .. i~-1! 

Die schi"~iftlich.e Aufrage der Abg.Dkfm.Dr.FRAUSCHER 

und Genossen vom 17.November 1977 (ZI 1476/3) betreffend 

eine angebliche Weisung des ~ru.stizminist.eriums in Sucht­

giftangelegenheiten, beantvwrte ich "rie folgt ~ 

VOr'I'Ileg möchte ich darauf hinweisen, da,ß die u,salz-· 

burger Nachrichten tl am 2S.November 1977 auf Grund der ihnen 

zugegangenen Stellungnahme des Bundesministeriums für. Justi.z 

vom 8.November 1977 ihren Bei"icht. und KOlmnentar vom 7.Novem­

bel' 197~7, auf die sich die Anfrage bezieht, richtiggestellt 

haben und daß die Veröffentlichung einer solchen Richtig­

stellung in der Sitzu.ng des AtJ.8schusses für GesJJ.ndheit und 

Umweltschutz vom 9.November 1977 anläßlich der Bora'tungen 

über die Regierungsvorlage zur Suchtgi.ftgese1~znovelle 19'i'7 

von den Ausschußmitgliedern aller Fraktionen befürwortet 

,vorden i.st. 

Vorausschicken möchte ich ferner, daß nach dem 

österreichischen Suchtgiftgesetz'nicht nur der Suchtgift­

händler strafbar ist, s~ndern auch derjenige, der Sucht­

gif,t für den Eigenbedarf er'wirbt od.e: ... besitzt, und z,var 

auch bei den geringsten Mengen. Darüber hinaus können 

seit dem 1.Jänner 1975 auf Grund des neuen Strafgesetz­

huches im Zusammenhang mit der Begleitkriminalität, zu 

Suchtgif,tmißbrauch Straftäter auch in Ent-wöhnungsanstalt,en 

untergebracht werden. 
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fl!..J ... !J. Seit:. dem Jahr 1971 besteh·t auf Grund der 

Suchtgift;gesetznovel1e 1971 die Höglichkeit, daß Per­

sonen, in deren Besit.z geringe Mengen SUchtgift; vor­

gefunden werden, insbesondere wenn es de.s· erste Mal 

ist, vorläufig ohne Strafverfolgung unter eine ein-

j ährige Bewi~hrungsfrist gest.el1'{j werden, innerhalb 

der sie sich der not,wendigen ärztlichen Behandlung 

und. bc·hördlichcn Überwachung unter~d"e!len mü.ssen. Wird 

der Betreffende innerhalb Jahresfrist \iieda" rückfällig 

oder entzie!lt er sich der Behandlung und Kontrolle, so 

wird das zunächst bedingt. eingestellt.e Strafverfahren 

wieder o.ufgenonilllen. Gerade in den Fällen ersten Sucht­

gif·tkontakts sind Beaufsichti[,l'ung undäl."zt,liche Behand.,.· 

lung und Kont.rolle viel wirksamer als ein augenblick-· 

liehes St,rafübel, um d.en lITeufelf~kreisll zu durchbrechen, 

von dem auch in der' Glosse die Rede ist. Das Inschwebe­

halten des Verfahrens und di.e Chance für den Angezeig­

t.en, bei Be""ährung sich das Strafübel zu ersparen, kön­

nen dazu veranlassen, sich der ärz"tlichen Kontrolle und 

Behandlung zu unterziehen~ wo dies vielleicht sonst 

nicht der Fall wäre. D~l.ese geset;zliche Möglichkeit ist 

nur für die Fälle vorgesehen, wo angenommen werden kann, 

daß de!~ Angezeigte r:üt dem aufgefundenen Suchtgift nicht 

auch andere versorgt, hat. Das Gesetz stellt~ dabei darauf 

ab j daß 11 elas Suchtgift die für den eigenen Verbrauch des 

AngBzeigten innerhalb einet' Woche bestim..-nte l>1enge nicht 

überste igi:.. Z! 

Der in der Zeitungsglosae mißverstandene Erlaß des 

Bundesminist;.~r.iums für Justiz vom 18.Juli 1972, JMZ 

18.479-9c/72, auf· den sich die Anfrage bezieht, enthält 

nun nichts anderes als die gemeinsam mit~ der Zentl~al­

stelle für die Bekämpfung dei" ·Sucht.gift,k:l.'iminalität. im 

ßundesminist.erium für' Inneres und mit dem Bundesministe­

rium für Gesundheit und Um\'leltschutz ausgearbeiteten 
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Ri(~htlinien darüber, ab \\Teicher. Me.nge eine Deckung des 

wöchentlichen Eigenbedarfs ausgeschlossen werden kanr... 

Zu 2.: Der zu Punkt 1 angeführte Erlaß richt.et 

sich an die Oberstaatsanwaltschaften. Den staatsanwalt-

schaftlichen Behörden wurde auf diese Weise im Zusam .. rnen-­

hang mit der dargestell ten Besti..I1lU1u.ng deß Suchtgiftge­

set;zes eine Beurteilungsgrundlage zur' Verfügung gest.eLl.t. 

Zu 1:..:. DeI' Wort,lan:t, dCB zu 'Punkt 1 [1ngeführt~n 

Erlasses ist. der Veröffent~lichung ilu Anrtsblatjt d.er öst;er­

rei.chischen Justizverwaltung, ~Tahrgang 1972, S~64, zu 

entnehmen. 

14.Dezember 1977 

])er Bundesmi.nister: 
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